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Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2025 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

  1. 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bür-
germeisterin und der Vertretung der Stadt Hilden am 14. September 2025 sowie einer ggf. er-
forderlichen Stichwahl am 28. September 2025 
hier: Korrektur der Bekanntmachung im Amtsblatt 09-2025 vom 12.04.2025 

  

  

  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 13/2025 – Seite 2 
 

Sitzungstermine 2025 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  26.   07.  09.  24. 01. 05. 16. 

Hauptausschuss  12.    25.   17.   03. 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  19.     02.  10.   10. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege   27.   26.      11. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz      05.   04.  20.  

Integrationsrat   12.      03.  19.  

Jugendhilfeausschuss   05.    03.     04. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss    07.         

Rechnungsprüfungsausschuss      30.     24.  

Schul- und Sportausschuss   20.      11.  13.  

Sozialausschuss   19.      03.  19.  

Stadtentwicklungsausschuss 22.   02.  25.  27.   26.  

Wahlausschuss             

Wahlprüfungsausschuss           18.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss    10.        04. 
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
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germeisterin und der Vertretung der Stadt Hilden am 14. September 2025 sowie einer ggf. er-
forderlichen Stichwahl am 28. September 2025 
hier: Korrektur der Bekanntmachung im Amtsblatt 09-2025 vom 12.04.2025 
 
Im Amtsblatt 09-2025 vom 12.04.2025 erfolgte die Bekanntmachung zur Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin und der Vertretung 
der Stadt Hilden am 14. September 2025 sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 28. September 
2025. 
 
Die Bekanntmachung ist zu korrigieren. 
Der Punkt 1.3 ist im ersten Absatz um die Worte „im Kreistag“ zu ergänzen. 
 
Der Absatz lautet somit: 
Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode 
nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der Stadt Hilden, im Kreistag, im Landtag oder 
aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen ge-
wählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene 
organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteien-
gesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht 
haben. 
 
Um Beachtung wird gebeten. 
 
Hilden, 02.06.2025 
In Vertretung: 
Mona Wolke-Ertel 
Beigeordnete 
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